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Beschlüsse der Arbeitsrechtlichen 

Kommission - Landeskirche und Diakonie 

in Württemberg - im Jahr 2008

Sitzung vom 29. Februar 2008:

· Regelungen für KAO-Anwendende im Bereich der Evangelischen Landeskirche in Württemberg:
· Überleitung der KAO-Vergütungen in den TVöD/Vergütungsgruppenplan für Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker:

Die VII. Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie in Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 29. Februar 2008 mit Wirkung vom 1. April 2008 einen neuen Vergütungsgruppenplan 10 für Kirchenmusikerinnen/Kirchenmusiker beschlossen.


· Änderung der Anlage 2 zur KAO:

Die VII. Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie in Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 29. Februar 2008 mit Wirkung vom 1. April 2008 die Änderung der Anlage 2 zur KAO (Muster des Arbeitsvertrags) beschlossen.


· Regelungen für AVR-Anwendende im Bereich des Diakonischen Werkes Württemberg e. V.:
· Anpassung der AVR-Württemberg an das Arbeitszeitgesetz - Befristete Verlängerung der Regelungen der Anlage 8:

Die VII. Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie in Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 29. Februar 2008 mit Wirkung vom 1. April 2008 befristet bis zum Inkrafttreten einer Neufassung der AVR-Württemberg, längstens bis zum 30. September 2008, die Verlängerung der Regelungen der Anlage 8 AVR-Württemberg beschlossen.


· Redaktionelle Beschlussfassung zur Einmalzahlung für das Jahr 2007 für den Bereich der AVR-Württemberg:

Die VII. Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie in Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 29. Februar 2008 mit Wirkung vom 1. Januar 2008 die redaktionelle Ausformulierung des bereits in der Sitzung am 30. November 2007 gefassten Beschlusses zur Einmalzahlung für das Jahr 2007 für den Bereich der AVR-Württemberg beschlossen.

____________________________________

Sitzung vom 6. Juni 2008:

· Regelungen für KAO-Anwendende im Bereich der Evangelischen Landeskirche in Württemberg:
· Änderung der Kirchlichen Anstellungsordnung (KAO) - Anlage 13 zur KAO: Arbeitsrechtliche Regelung über die Rechtsverhältnisse der Auszubildenden und Schüler/Schülerinnen im kirchlichen Dienst:

Die VII. Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie in Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 6. Juni 2008 rückwirkend zum 1. Oktober 2006 eine Arbeitsrechtliche Regelung über die Rechtsverhältnisse der Auszubildenden und Schüler/Schülerinnen im kirchlichen Dienst beschlossen.

· Arbeitsrechtliche Regelung betreffend Kurzarbeit im Evangelischen Bauernwerk:

Die VII. Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie in Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 6. Juni 2008 rückwirkend zum 26. Mai 2008 eine Arbeitsrechtliche Regelung betreffend Kurzarbeit im Evangelischen Bauernwerk beschlossen.
____________________________________

Sitzung vom 18. Juli 2008:

· Regelungen für KAO-Anwendende im Bereich der Evangelischen Landeskirche in Württemberg:
· Arbeitsrechtliche Regelung über die Rechtsverhältnisse von Orientierungspraktikantinnen und -praktikanten:

Die VII. Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie in Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 18. Juli 2008 mit Wirkung vom 1. Juli 2008 befristet bis zum 31. August 2011 eine Arbeitsrechtliche Regelung über die Rechtsverhältnisse von Orientierungs​praktikantinnen und -praktikanten beschlossen.

· Arbeitsrechtliche Regelung zur Entgeltumwandlung für die freiwillige betriebliche Altersvorsorge:

Die VII. Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie in Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 18. Juli 2008 mit Wirkung vom 1. August 2008 die Änderung der Arbeitsrechtlichen Regelung zur Entgeltumwandlung für die freiwillige betriebliche Altersvorsorge beschlossen.

Verträge zur Entgeltumwandlung, die vor dem 31. Juli 2008 abgeschlossen worden sind, bleiben von diesen Änderungen unberührt.


· Änderung der Arbeitsrechtlichen Regelung zur Überleitung der unter den Geltungsbereich der KAO fallenden Beschäftigten in das ab 1. Oktober 2006 geltende kirchliche Arbeitsvertragsrecht (AR-Ü) - Anlage 3 zur KAO:

Die VII. Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie in Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 18. Juli 2008 mit Wirkung vom 1. Oktober 2008 die Änderung der Arbeitsrechtlichen Regelung zur Überleitung der unter den Geltungsbereich der KAO fallenden Beschäftigten in das ab 1. Oktober 2006 geltende kirchliche Arbeitsvertragsrecht (AR-Ü)/Anlage 3 zur KAO beschlossen.:

· Regelungen für AVR-Anwendende im Bereich des Diakonischen Werkes Württemberg e. V.:
· Anpassung der AVR-Württemberg an das Arbeitszeitgesetz - befristete Verlängerung der Regelungen der Anlage 8:

Die VII. Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie in Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 18. Juli 2008 mit Wirkung vom 1. August 2008 befristet bis zum 31. Dezember 2008 die Verlängerung der Anpassung der AVR-Württemberg an das Arbeitszeitgesetz beschlossen.
 
____________________________________

Sitzung vom 25. Juli 2008:

· Regelungen für KAO-Anwendende im Bereich der Evangelischen Landeskirche in Württemberg:
· Übernahme der Entgelterhöhungen des TVöD für die Jahre 2008 und 2009 in den Geltungsbereich der KAO:

Die VII. Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie in Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 25. Juli 2008 rückwirkend zum 1. Januar 2008 die Übernahme der Entgelterhöhungen des TVöD für die Jahre 2008 und 2009 in den Geltungsbereich der KAO beschlossen.

· Arbeitsrechtliche Regelung zur Vermeidung einer wirtschaftlichen Notlage:

Die VII. Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie in Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 25. Juli 2008 mit Wirkung zum 1. August 2008 eine Arbeitsrechtliche Regelung zur Vermeidung einer wirtschaftlichen Notlage beschlossen.

· Regelungen für AVR-Anwendende im Bereich des Diakonischen Werkes Württemberg e. V.:
· Eckpunkte zur Übernahme des TVöD in die AVR-Württemberg:

Die VII. Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie in Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 25. Juli 2008 mit Wirkung vom 1. August 2008 Eckpunkte zur Übernahme des TVöD in die AVR-Württemberg beschlossen.



· Einmalzahlung 2008 (AVR-Württemberg):

Die VII. Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie in Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 25. Juli 2008 mit Wirkung vom 1. September 2008 eine Einmalzahlung für die Mitarbeitenden im Bereich der AVR-Württemberg beschlossen.

____________________________________

Sitzung vom 2. Oktober 2008:

· Regelungen für KAO-Anwendende im Bereich der Evangelischen Landeskirche in Württemberg:

· Verlängerung der Arbeitsrechtlichen Regelung über die Vergütung nebenberuflicher Kirchenpflegerinnen und Kirchenpfleger für den Einzug des freiwilligen Gemeindebeitrags: 

Die VII. Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie in Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 2. Oktober 2008 die befristete Verlängerung der Arbeitsrechtlichen Regelung über die Vergütung nebenberuflicher Kirchenpflegerinnen und Kirchenpfleger für den Einzug des freiwilligen Gemeindebeitrags bis zum 31. Dezember 2010 beschlossen. 

· Regelungen für AVR-Anwendende im Bereich des Diakonischen Werkes Württemberg e. V.:

· Vorläufige Regelung zur Zuwendung nach Anlage 14 AVR-Württemberg für das Jahr 2008 für die Dienste für Menschen gGmbH: 

Die VII. Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie in Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 2. Oktober 2008 mit Wirkung vom 1. November 2008 eine vorläufige Regelung zur Zuwendung nach Anlage 14 AVR-Württemberg für das Jahr 2008 für die Dienste für Menschen gGmbH beschlossen.
____________________________________

Sitzung vom 5. Dezember 2008:

· Regelung für KAO-Anwender im Bereich der Evangelischen Lan​des​kirche in Württemberg:

· Anpassung der KAO an die geänderte Reisekostenordnung:

Die VII. Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie in Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 5. Dezember 2008 mit Wirkung vom 1. Januar 2009 die Anpassung der KAO an die geänderte Reisekostenordnung beschlossen.


· Änderung der Kirchlichen Anstellungsordnung (KAO):

Die VII. Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie in Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 5. Dezember 2008 rückwirkend zum 1. Januar 2008 beschlossen, dass, wenn sich aufgrund von allgemeinen oder persönlichen Entgelterhöhungen das regelmäßige Entgelt von Beschäftigten, deren regelmäßiges Entgelt (Tabellenentgelt und anteilige Jahressonderzahlung) monatlich 400 € nicht übersteigt, erhöht, ab dem darauf folgenden Kalenderjahr die Bestimmungen der Abschnitte I bis VI KAO gelten.
____________________________________

Sitzung vom 19. Dezember 2008:

· Regelungen für AVR-Anwendende im Bereich des Diakonischen Werkes Württemberg e. V.:
· Neufassung der AVR-Württemberg auf der Basis der Regelung über die Eckpunkte zur Übernahme des TVöD in die AVR-Württemberg:

Die VII. Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie in Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 19. Dezember 2008 mit Wirkung vom 1. Januar 2009 die Neufassung der AVR-Württemberg auf der Basis der Regelung über die Eckpunkte zur Übernahme des TVöD in die AVR-Württemberg beschlossen.

Für diese Regelung wurde in der Sitzung der Arbeitsrechtlichen Kommission - Landeskirche und Diakonie in Württemberg - am 19. Dezember 2008 Einwendungsverzicht erklärt. Somit ist diese Regelung rechtswirksam.
